
Horst Ohletz, Josef Roguski, Reiner Süselbeck 

(Stadt Oberhausen, Öffentliche Ordnung, 

Kommunaler Ordnungsdienst):  

• An den Bolzplätzen wurde zur Ruhezeit Fußball gespielt. 

• Die Polizei verständigte die Ordnungskräfte des 

Kommunalen Ordnungsdienstes (Leiter: Josef Roguski, 

Horst Ohletz). 

• Die Ordnungskräfte waren zuständig, aber sie schritten 

nicht ein. 

• Ich erfragte nach dem Informationsfreiheitsgesetz die 

Namen und Rufnummern der Ordnungskräfte. Roguski und 

Süselbeck hielten die Namen geheim und drohten mir mit 

Verwaltungsgebühren bis 250 EUR. 

• Meinen Widerspruch beantworteten sie nicht. 

• Die Anfragen der Landesbeauftragten für Datenschutz 

beantworteten sie nicht. 

• Vom Verwaltungsgericht Düsseldorf mußten sie sich eines 

Besseren belehren lassen ... 



 

  

Alfred Bomanns Roßbachstraße 15 

 46149 Oberhausen 

 27. Februar 2006 

Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen 

Stadt Oberhausen 

Der Oberbürgermeister 

Schwartzstr. 72 

  

46045 Oberhausen 

Antrag auf Einblick nach dem Informationsfreiheitsgesetz 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Nach dem Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen (IFG NRW) begehre ich Auskunft über 

die diensthabenden Beamten (Name und Dienstruf) des Bereitschaftsdienstes des Ordnungsamtes für 

folgende Tage: 

� 20. März 2005 

� 21. März 2005 

� 9. April 2005 

� 1. November 2005 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Alfred Bomanns 





 

  

Alfred Bomanns Roßbachstraße 15 

 46149 Oberhausen 

 27. März 2006 

 Tel. 0176-50 10 77 56 

Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen 

An die Landesbeauftragte für Datenschutz 

und Informationsfreiheit NRW 

Frau Bettina Sokol 

Kavalleriestraße 2 – 4 

 

40213 Düsseldorf 

Antrag auf Einblick nach dem Informationsfreiheitsgesetz 

Sehr geehrte Frau Sokol! 

Nach dem Informationsfreiheitsgesetz begehrte ich bei der Stadt Oberhausen Auskunft über die 

diensthabenden Beamten (Name und Dienstruf) des Bereitschaftsdienstes des Ordnungsamtes für 

vier bestimmte Tage (siehe Anlage). Der Bereitschaftsdienst ist für Einsätze außerhalb der Bürozei-

ten zuständig. 

Die Beamten des Bereitschaftsdienstes des Ordnungsamtes waren von der Polizei zum Bolzplatz 

gerufen worden, als dort während der Ruhezeit widerrechtlich gebolzt wurde. Das Ordnungsamt ist 

die originär zuständige Behörde für Verstöße gegen die Ruhezeiten am Bolzplatz. Die Beamten des 

Ordnungsamtes kamen jedoch nicht zum Bolzplatz. 

Die Stadt Oberhausen lehnte die beantragte Auskunft mit Schreiben vom 17. März 2006 ab. Zu dem 

Schreiben der Stadt Oberhausen ist folgendes zu sagen: 

Ich forderte die Namen und Dienstrufnummern von genau vier Beamten des Ordnungsamtes an. 

Daher ist mein Antrag hinreichend bestimmt. Personenbezogene Daten habe ich nicht erbeten. 

Ich beantrage, daß Sie die Stadt Oberhausen beauftragen, mir die gewünschten Informationen zu 

verschaffen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Alfred Bomanns 
Anlage: 

Mein Antrag vom 27. Februar 2006 

Bescheid der Stadt Oberhausen vom 17. März 2006 

 







 

  

Alfred Bomanns Roßbachstraße 15 

 46149 Oberhausen 

 18. April 2006 

 Tel. 0176-50 10 77 56 

Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Cecilienallee 2 

 

40474 Düsseldorf 

Widerspruch gegen Bescheid der Stadt Oberhausen vom 17. März 2006 (Eingang hier 24. 

März 2006) 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Nach dem Informationsfreiheitsgesetz begehrte ich bei der Stadt Oberhausen Auskunft über die 

diensthabenden Beamten (Name und Dienstruf) des Bereitschaftsdienstes des Ordnungsamtes für 

vier bestimmte Tage (siehe Anlage). Der Bereitschaftsdienst ist für Einsätze außerhalb der Bürozei-

ten zuständig. 

Die Beamten des Bereitschaftsdienstes des Ordnungsamtes waren von der Polizei zum Bolzplatz 

gerufen worden, als dort während der Ruhezeit widerrechtlich gebolzt wurde. Das Ordnungsamt ist 

die originär zuständige Behörde für Verstöße gegen die Ruhezeiten am Bolzplatz. Die Beamten des 

Ordnungsamtes kamen jedoch nicht zum Bolzplatz. 

Die Stadt Oberhausen lehnte die beantragte Auskunft mit Bescheid vom 17. März 2006 ab. Der Be-

scheid ging erst am 24. März bei mir ein, er trug den Poststempel vom 23. März. Zu dem Schreiben 

der Stadt Oberhausen ist folgendes zu sagen: 

Ich forderte die Namen und Dienstrufnummern von genau vier Beamten des Ordnungsamtes an. 

Daher ist mein Antrag hinreichend bestimmt. Personenbezogene Daten habe ich nicht erbeten. 

Ich beantrage, daß Sie die Stadt Oberhausen beauftragen, mir die gewünschten Informationen zu 

verschaffen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Alfred Bomanns 
Anlage: 

Mein Antrag vom 27. Februar 2006 

Bescheid der Stadt Oberhausen vom 17. März 2006 











 

  

Alfred Bomanns Roßbachstraße 15 

 46149 Oberhausen 

 7. September 2006 

Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen 

Stadt Oberhausen 

Der Oberbürgermeister 

Schwartzstr. 72 

  

46045 Oberhausen 

Mein Antrag auf Einblick nach dem Informationsfreiheitsgesetz vom 27. Februar 2006 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Meinen oben genannten Antrag (Anlage 1) lehnten Sie mit Schreiben vom 17. März 2006 ab. Mei-

nen Widerspruch vom 18. April 2006 leitete ich fälschlicherweise der Bezirksregierung Düsseldorf 

zu. 

Die Bezirksregierung teilte mir mit Schreiben vom 2. Mai 2006 mit, daß sie Ihnen meinen Wi-

derspruch zur weiteren Bearbeitung übersandt habe (Anlage 2, letzter Absatz). 

Leider habe ich seitdem nichts von Ihnen gehört. Ich muß Sie also bitten, mir jetzt Einblick zu ge-

währen bzw. einen Widerspruchsbescheid zu erstellen. 

Sollten Sie die Einsichtnahme weiterhin ablehnen, werde ich vor dem Verwaltungsgericht Düssel-

dorf klagen. 

Hochachtungsvoll 

 

 

 

 

Alfred Bomanns 

Anlage: 
1. Mein Antrag vom 27. Februar 2006 

2. Schreiben der Bezirksregierung vom 2. Mai 2006 



 

 

Alfred Bomanns Roßbachstraße 15 

 46149 Oberhausen 

 25. Oktober 2006 

Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen 

Verwaltungsgericht Düsseldorf 

Bastionstraße 39 

 

40213 Düsseldorf 

Klage 

des Alfred Bomanns, Roßbachstr. 15, 46149 Oberhausen (Kläger) 

gegen Stadt Oberhausen,  Schwartzstr. 72, 46045 Oberhausen (Beklagte) 

wegen Einsicht in behördliche Informationen nach dem Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-

Westfalen. 

Ich beantrage, wie folgt zu erkennen: 

1. Die Stadt Oberhausen gibt mir Einblick in die gewünschten Unterlagen. 

2. Die Stadt Oberhausen trägt die Kosten des Verfahrens. 

Mit Schreiben vom 27. Februar 2006 (Anlage 1) begehrte ich Auskunft über die diensthabenden 

Beamten (Name und Dienstruf) des Bereitschaftsdienstes des Ordnungsamtes der Stadt Oberhausen 

für vier Tage. Die Beamten weigerten sich nämlich, gegen widerrechtliche Nutzungen am Bolzplatz 

einzuschreiten, obwohl sie vom Polizeipräsidium zur Hilfe gerufen wurden. 

Die Stadt Oberhausen wies meinen Antrag mit Schreiben vom 17. März 2006 (Anlage 2) zurück. 

Dagegen legte ich mit Schreiben vom 18. April 2006 (Anlage 3) bei der Bezirksregierung Düssel-

dorf Widerspruch ein, den die Bezirksregierung zuständigkeitshalber an die Stadt Oberhausen zur 

Bearbeitung übersandte (Schreiben vom 2. Mai 2006, letzter Absatz) (Anlage 4). Auf meinen Wi-

derspruch antwortete die Stadt Oberhausen nicht. 

Bei der Erörterung vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf am 1. September 2006 regte Richter 

Chumchal an, ich solle mein Auskunftsbegehren bei der Stadt Oberhausen statt beim Polizeipräsi-

dium weiterverfolgen (AZ: 26 K 4164/05). Ich erinnerte also die Stadt am 7. September 2006 (An-

lage 5) an den unbeantworteten Widerspruch. Auch darauf reagierte die Stadt nicht. 

Gleichzeitig beantrage ich Prozeßkostenhilfe. Die Erklärung über die persönlichen und wirtschaftli-

chen Verhältnisse mit Belegen finden Sie anbei. 

Eine Ablichtung der Klage und der Anlagen 1 – 5 erhalten Sie anbei. 

Hochachtungsvoll 

Alfred Bomanns 

Anlage 
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Alfred Bomanns Roßbachstraße 15 

 46149 Oberhausen 

 06.01.2007 

Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen 

Verwaltungsgericht Düsseldorf 

Bastionstraße 39 

 

40213 Düsseldorf 

Verwaltungsgerichtliches Verfahren 

Alfred Bomanns ./. Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen 

Aktenzeichen: 26 K 5571/06 

 

Stellungnahme zum Schreiben der Stadt Oberhausen vom 11.12.2006 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wenn die Stadt Oberhausen die angeforderten Daten nur deshalb nicht herausgibt, weil sie befürch-

tet, daß die Beamten auf meiner Internetseite „umfangreich dokumentiert“ würden, hätte sie mir das 

früher mitteilen sollen. Sicherlich hätte ich dieses Mißverständnis ausräumen können. 

Es ist richtig, daß ich in meine Homepage Personen- und Tätigkeitsprofile einiger exponierter Mit-

arbeiter der Stadt Oberhausen eingestellt habe, die für den Betrieb der Bolzplätze verantwortlich 

sind. Das betrifft nur Mitarbeiter mit Führungs- und Entscheidungsfunktionen. Ich beabsichtige 

nicht, über jeden Bediensteten ein Tätigkeitsprofil einzustellen. Keineswegs erscheinen alle Daten, 

die mir bekannt sind, auf meiner Homepage. Zwei Beispiele dazu: 

1. Am 26.07.2006 nahm ich Akteneinsicht bei Herrn Josef Roguski, Leiter des Fachbereichs 

„Kommunaler Ordnungsdienst“. Ein Beamter des Kommunalen Ordnungsdienst hatte Familie Gei-

selbacher (und nur sie) beschuldigt, sie reinige den Gehweg nicht. Für den Eispanzer am gegenüber-

liegenden Bolzplatz der Stadt Oberhausen interessierte der Beamte sich nicht. Er heißt M___, erfuhr 

ich bei der Akteneinsicht. Der Name steht nicht auf meiner Internetseite. 

2. Am 05.03.2006 teilte ein Ordnungsbeamter der Polizei mit, er könne nicht am Bolzplatz ein-

schreiten, da er mit dem Einsammeln toter Vögel ausgelastet sei. Am 10.05.2006 nahm ich Einblick 

in die Einsatzunterlagen. Der Beamte heißt G____, Dienstruf 3147. Auch dieser Name steht nicht 

auf meiner Internetseite. 

Persönliche Informationen über die Beamten habe ich nicht verlangt, lediglich die Namen und 

Dienstrufnummern. Die Stadt Oberhausen erwähnt selbst, daß weitergehende Daten der Mitarbeiter 

des Bereitschaftsdienstes (Meldedaten, KFZ-Zulassung) bereits besonders geschützt sind. 

Aus dem Bericht zur Entwicklung des Kommunalen Ordnungsdienstes (Drucksache M/14/0373-01 

der Stadt Oberhausen) (Anlage 1) geht hervor, daß die Beamten bei den Bürgern beliebt sind, weil 

sie ihnen das Gefühl der Sicherheit vermitteln. Dort heißt es: „Ein weiterer Gesichtspunkt ist die 

zunehmende Akzeptanz bei den Bürgern, da die Ordnungs- und Servicekräfte immer öfter von Bür-

gern auf Mißstände aufmerksam gemacht und von rat- und hilfesuchenden Bürgern als Ansprech-

partner gesucht werden.“ (Zeile 99 ff.) „Der Kommunale Ordnungsdienst hat sich im Bewußtsein 
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der Bevölkerung als leistungsfähige Einrichtung etabliert und wird allgemein akzeptiert.“ (Z. 185 

f.) 

Die Beamten handeln nach dem Grundsatz „Belehren geht vor Strafen“ (Z. 40), was ihnen zusätzli-

che Sympathien einbringen wird. 

Angesichts dieser Feststellungen ist es weit übertrieben, wenn die Stadt Oberhausen in ihrem letzten 

Schreiben darlegt, die Ordnungsbeamten übten (vorwiegend) eine konfliktträchtige und unpopuläre 

Funktion aus. Selbstverständlich muß jeder Beamte hin und wieder eine ungünstige Entscheidung 

gegen einen Bürger treffen. Folgt man der Argumentation der Stadt Oberhausen, dann dürfte kein 

Mitarbeiter einer Behörde mehr unter seinem Namen auftreten. 

Ergänzend weise ich noch darauf hin, daß die Stadt Oberhausen der Landesbeauftragten für Daten-

schutz seit dem 17.07.2006 nicht geantwortet hat (Anlage 2). Außerdem teilte mir Herr Roguski bei 

meiner Vorsprache am 26.07.2006 mit, daß er sich ohnehin nicht nach der Entscheidung der Daten-

schutzbeauftragten richten werde, weil sie nicht weisungsbefugt sei. Wenn die Stadt Oberhausen 

meinen Widerspruch nicht beschieden hat, dann sicher nicht deshalb, weil sie den Schriftverkehr mit 

der Datenschutzbeauftragten fortführen möchte, wie sie im Schreiben vom 11.12.2006 behauptet. 

Hochachtungsvoll 

Alfred Bomanns 

Anlagen: 
Anlage 1: Stadt Oberhausen Drucksache M/14/0373-01 

Anlage 2: Schreiben der Datenschutzbeauftragten vom 17.07.2006 und 05.09.2006 

2 Abschriften dieses Schreibens 









Von: "Alfred Bomanns" <nospam@arcor.de> 
An: <nospam@ldi.nrw.de> 
Betreff: Ihr Zeichen: 49.2.3.2.6-770/06 
Datum: Sonntag, 4. März 2007 12:29 
 
Landesbeauftragte 
für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen 
 
Ihr Aktenzeichen: 49.2.3.2.6-770/06 
Informationszugang zu Namen und Rufnummern diensthabender 
Beamter 
Ihr Schreiben vom 17. Juli 2006 
 
 
Sehr geehrte Frau Heesen, 
 
das obengenannte Informationsbegehren hat sich erledigt. Offenbar 
hatte Ihnen die Stadt Oberhausen seit Juli 2006 nicht mehr geantwortet. 
Sie hatten die Stadt Oberhausen aufgefordert, die Daten 
herauszugeben. 
 
Am 16. Februar 2007 fand eine Verhandlung vor dem 
Verwaltungsgericht Düsseldorf statt. Nach Darlegung der Rechtslage 
durch den Richter fand sich die Stadt Oberhausen bereit, die begehrten 
Daten herauszugeben. Die Daten liegen mir inzwischen vor. Daraus 
ergibt sich, daß Ihre Rechtsauffassung richtig war und vom 
Verwaltungsgericht bestätigt wurde. 
 
Eine Abschrift des Sitzungsprotokolls finden Sie zu Ihrer Kenntnis als 
Anlage zu dieser E-Mail. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Alfred Bomanns 
Roßbachstraße 15 
46149 Oberhausen 
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Alfred Bomanns Roßbachstraße 15 

 46149 Oberhausen 

 17. März 2007 

 Tel. 0176 51589575 

Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Frau Miriam Tien/Frau Dr. Linzenich 

Telefax 0211 475 2488 

 

Dienstaufsichtsbeschwerden vom 3. November, 12., 13., 14. Dezember 2005 gegen die Herren R. S., J. R. und H. K. 

Sehr geehrte Frau Tien! Sehr geehrte Frau Dr. Linzenich! 

Ich forderte Sie mehrmals auf, die Stadt Oberhausen zu beauftragen, die Namen der Beamten offen-

zulegen, die nicht am Bolzplatz Vennepoth eingeschritten sind. Sie haben sich in dem bisherigen 

Schriftverkehr über ein Jahr lang taub gestellt. 

Am 16. Februar 2007 fand vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf eine mündliche Verhandlung 

statt, zu der ich als Kläger geladen war. Ergebnis: Die Stadt Oberhausen muß die Namen und Tele-

fonnummern der Beamten nennen. Die Daten liegen mir inzwischen vor (siehe Anlage). 

Damit ist nun zweifelsfrei erwiesen, daß Sie die Stadt Oberhausen bei ihren Rechtsverletzungen 

unterstützt haben. Sie behaupteten wider besseres Wissen, die Stadt Oberhausen habe nicht gegen 

geltendes Recht verstoßen und ein Einschreiten der Kommunalaufsicht sei nicht geboten. Sie haben 

sich darum gedrückt, Ihre Dienstaufsicht wahrzunehmen. Sie hätten die Stadt Oberhausen auffor-

dern müssen, die Namen der diensthabenden Beamten zu nennen. 

Sie haben Familie Geiselbacher nachweislich ins Unrecht gesetzt. Sie haben sich aus irgendwelchen 

Gründen gescheut, Ihre Aufsicht wahrzunehmen, und haben dadurch die Justiz mit Arbeit belastet. 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 

Anlage: Schreiben der Herren Josef Roguski/Horst Ohletz vom 1. März 2007 


